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SteuerINFO

Steuertipps zum Jahresende

Sehr geehrte Klienten und Geschäftsfreunde!  

 

Alle Jahre wieder empfiehlt es sich, rechtzeitig vor dem Jahresende einen Steuer-Check zu ma-

chen: Wurden auch alle Möglichkeiten legaler steuerlicher Gestaltungen wirklich genutzt und 

nichts übersehen? Was ist vor dem Jahreswechsel noch unbedingt zu erledigen? 

 

Wir hoffen, Ihnen so noch einige Anregungen zu geben, um Steuern auf legale Weise zu minimie-

ren. Gerne sind wir bereit, Details in einem persönlichen Gespräch zu vertiefen. 

 

Wir, das gesamte Team der ASTORIA, wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch in das neue Jahr! 
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Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps, 
§ wie Halbjahresabschreibung für Investitionen, die noch kurz vor dem Jahresende getä-

tigt  werden;
§ Möglichkeit der Sofortabsetzung von Investitionen mit Anschaffungskosten bis 400 €

(exklusive USt bei Vorsteuerabzug) als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG);
§ Steuersparen durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen bei 

Bilanzierern bzw Vorziehen von Ausgaben und Verschieben von Einnahmen bei Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnern;

möchten wir Sie vor allem auf folgende Steuersparmöglichkeiten hinweisen:

1. Gewinnfreibetrag (GFB)
Ab der Veranlagung 2010 wurde der bisheri-
ge (10%ige) Freibetrag für investierte Ge-
winne durch den Gewinnfreibetrag (GFB)
ersetzt. Er steht allen natürlichen Personen 
unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu 
und beträgt bis zu 13 % des Gewinnes, 
maximal aber  100.000 € pro Jahr (der
Maximalbetrag wird bei einem Gewinn von 
769.231 € erreicht). Bis  30.000 € Gewinn
steht der GFB jedem Steuerpflichtigen 
automatisch zu (sogenannter Grundfreibe-
trag =  3.900 €). Ist der Gewinn höher als  
30.000 €, so steht ein über den Grundfreibe-
trag hinausgehender (investitionsbeding-
ter) GFB nur zu, wenn der Steuerpflichtige 
im betreffenden Jahr bestimmte Investitio-
nen getätigt hat. Als Investitionen kommen 
abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter
mit einer Nutzungsdauer von mindestens 
vier Jahren (zB Maschinen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, LKW, EDV, Gebäu-
deinvestitionen mit Baubeginn nach dem 
31.12.2008) oder bestimmte Wertpapiere
(Anleihen sowie Anleihen- und Immobilien-
fonds; siehe Deckungswertpapiere für Pen-
sionsrückstellung) in Frage. Nicht geeignet
als Investitionsdeckung für den GFB sind 
alle nicht abnutzbaren Anlagen (wie zB 
Grund und Boden), unkörperliche Wirt-
schaftsgüter (wie zB Rechte, Patente, Fi-
nanzanlagen mit Ausnahme der erwähnten 
Wertpapiere), weiters PKWs, Kombis, Luft-
fahrzeuge, GWGs, gebrauchte Anlagen 
und Investitionen, für die eine Forschungs-
prämie in Anspruch genommen wird. Aus-
geschlossen sind auch Investitionen, die von 
einem Unternehmen erworben werden, das 
unter beherrschendem Einfluss des Steuer-
pflichtigen steht (ausgenommen bei zentra-
len Einkaufsgesellschaften im Konzern).

TIPP: Am einfachsten ist es, die für den 
investitionsbedingten GFB erforderliche In-
vestitionsdeckung bei Gewinnen über 
30.000 € durch Wertpapiere zu erfüllen. Zu 

diesem Zweck sollte etwa Mitte bis Ende 
Dezember gemeinsam mit dem Steuerbera-
ter der erwartete steuerliche Jahresgewinn 
2011 geschätzt und dann im Ausmaß von 
13% des den Betrag von 30.000 € (= 
Grundfreibetrag!) übersteigenden Gewin-
nes über die Bank entsprechende Wertpa-
piere (siehe oben) gekauft werden.  

TIPP: Auch für selbständige Nebenein-
künfte (z.B. aus einem Werk- oder freien 
Dienstvertrag), Bezüge eines selbständig 
tätigen Gesellschafter-Geschäftsführers
oder Aufsichtsrats- und Stiftungsvor-
standsvergütungen steht der 13%ige GFB 
zu.  

TIPP: Bei Inanspruchnahme einer Be-
triebsausgabenpauschalierung steht nur 
der Grundfreibetrag (13% von 30.000 € = 
3.900 €) zu; in diesem Fall muss daher für 
den GFB nichts investiert werden.

2. Spenden aus Betriebsvermögen 
Spenden aus dem Betriebsvermögen an 
bestimmte im Gesetz genannte begünstigte 
Institutionen (insbesondere an For-
schungseinrichtungen und der Erwachse-
nenbildung dienende Lehreinrichtungen, an 
Universitäten, diverse Fonds, Museen, 
Bundesdenkmalamt etc) sind bis maximal 
10 % des Gewinnes des unmittelbar vo-
rangegangenen Wirtschaftsjahres steuer-
lich absetzbar. Damit derartige Spenden 
noch im Jahr 2011 abgesetzt werden kön-
nen, müssen sie bis spätestens 31.12.2011 
getätigt werden. Zusätzlich können auch 
Spenden für mildtätige Zwecke, für Zwe-
cke der Entwicklungszusammenarbeit sowie 
für Zwecke der internationalen Katastro-
phenhilfe in Höhe von bis zu 10% des Vor-
jahresgewinnes steuerlich als Betriebsaus-
gaben abgesetzt werden.
Die vorgenannten Spenden können – zum 
Teil alternativ, zum Teil zusätzlich – auch im 

Steuertipps für Unte rnehmer
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Privatbereich als Sonderausgaben abgesetzt 
werden (siehe Ausführungen zu „Sonder-
ausgaben“).
Zusätzlich zu den bisher genannten Spen-
den sind als Betriebsausgaben auch Geld-
und Sachspenden im Zusammenhang mit 
der Hilfestellung bei (nationalen und in-
ternationalen) Katastrophen (insbesonde-
re bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermu-
rungs- und Lawinenschäden) absetzbar, und 
zwar betragsmäßig unbegrenzt! Vorausset-
zung ist, dass sie als Werbung entsprechend 
vermarktet werden (zB durch Erwähnung auf 
der Homepage oder in Werbeprospekten 
des Unternehmens).

Achtung: Ab dem Jahr 2012 kommt es ei-
nerseits zu einer Erweiterung der begünstig-
ten Spendenempfänger, andererseits aber 
zu einer Kürzung der insgesamt absetzbaren 
Beträge (siehe im Detail die Ausführungen 
zu „Sonderausgaben“)

TIPP: Steuerlich absetzbar sind auch Spon-
sorbeiträge an diverse gemeinnützige, kul-
turelle, sportliche und ähnliche Institutionen 
(Oper, Museen, Sportvereine etc), wenn 
damit eine angemessene Gegenleistung in 
Form von Werbeleistungen verbunden ist. 
Bei derartigen Zahlungen handelt es sich 
dann nämlich nicht um Spenden, sondern 
um echten Werbeaufwand.

3. Forschungsprämie
Seit dem 1.1.2011 gibt es keinen For-
schungsfreibetrag mehr, sondern nur mehr 
eine Forschungsprämie. Diese wurde aber 
auf 10 % der relevanten Forschungsaufwen-
dungen (Forschungsausgaben) erhöht. 
Prämienbegünstigt sind weiterhin die eigen-
betriebliche und die Auftragsforschung. 
Prämien für Auftragsforschungen können 
aber nur für Forschungsaufwendungen 
(Ausgaben) bis zu einem Höchstbetrag von
100.000 € pro Wirtschaftsjahr geltend ge-
macht werden. Gefördert werden generell 
Aufwendungen (Ausgaben) „zur Forschung 
und experimentellen Entwicklung“ (dh so-
wohl Grundlagenforschung als auch ange-
wandte und experimentelle Forschung im 
Produktions- und Dienstleistungsbereich, zB 
auch Aufwendungen bzw Ausgaben für be-
stimmte Softwareentwicklungen und grund-
legend neue Marketingmethoden). Die For-
schung muss in einem inländischen Betrieb 
oder einer inländischen Betriebsstätte erfol-
gen. Die Kriterien zur Festlegung der prä-
mienbegünstigten Forschungsaufwendun-
gen (-ausgaben) wurden vom BMF in einer 
eigenen Verordnung festgelegt.

4. Bildungsfreibetrag (BFB) oder
    Bildungsprämie
Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufge-
wendeten externen Aus- und Fortbil-
dungskosten können Unternehmer einen 
Bildungsfreibetrag in Höhe von 20 % die-
ser Kosten geltend machen. Aufwendungen 
für innerbetriebliche Aus- und Fortbildungs-
einrichtungen können nur bis zu einem 
Höchstbetrag von 2.000 € pro Tag für den 
20%igen BFB berücksichtigt werden.

TIPP: Alternativ zum BFB für externe Aus-
und Fortbildungskosten kann eine 6%ige 
Bildungsprämie geltend gemacht werden. 
Aber Achtung bei internen Aus- und Fortbil-
dungskosten: Hier steht keine Prämie zu!

5. GSVG-Befreiung für „Kleinstunter-
    nehmer“ bis 31.12.2011 beantragen
Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte)
können spätestens bis 31.12.2011 rückwir-
kend für das laufende Jahr die Befreiung
von der Kranken- und Pensionsversiche-
rung nach GSVG (Ärzte nur Pensionsversi-
cherung) beantragen, wenn die steuerpflich-
tigen Einkünfte 2011 maximal 4.488,24 €
und der Jahresumsatz 2011 maximal 
30.000 € betragen werden. Antragsberech-
tigt sind Jungunternehmer (maximal 12 Mo-
nate GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren), 
Männer über 65, Frauen über 60 sowie Per-
sonen über 57 Jahre, wenn sie in den letzten 
5 Jahren die jeweiligen Grenzen nicht über-
schritten haben.

TIPP: Der Antrag für 2011 muss spätestens 
am 31.12.2011 bei der SVA einlangen.

6. Zuschuss zur Entgeltfortzahlung an 
Dienstnehmer für KMUs
Klein- und Mittelbetriebe, die regelmäßig 
weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigen, 
erhalten von der AUVA einen Zuschuss, 
wenn sie Dienstnehmern (auch geringfügig 
Beschäftigten) auf Grund eines unfallbe-
dingten Krankenstandes (Freizeit- oder 
Arbeitsunfall) das Entgelt für mehr als drei 
Tage fortzahlen müssen. Außerdem erhalten 
derartige Betriebe einen Zuschuss für die 
Entgeltfortzahlung bei sonstigen Kranken-
ständen der Dienstnehmer, wenn der Kran-
kenstand länger als 10 Tage dauert. In die-
sen Fällen wird der Zuschuss aber erst ab 
dem 11. Krankenstandstag gewährt. 

Der Zuschuss beträgt 50 % des tatsächlich 
fortgezahlten Entgelts für maximal 6 Wo-
chen. Auch wenn die Anträge bis zu drei 
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Jahre nach Beginn der jeweiligen Entgelt-
fortzahlung gestellt werden können, sollte 
der bevorstehende Jahreswechsel genützt 
werden, um zu überprüfen, ob Ansprüche 
bestehen.

7. Antrag auf Energieabgabenvergütung 
    für 2006 
Energieintensive Betriebe (dazu zählen 
bis 31.12.2010 auch Dienstleistungsun-
ternehmen wie zB Hotels) können sich auf 
Antrag die bezahlten Energieabgaben 
rückerstatten lassen, wenn diese 0,5 % 

1. Optimale Ausnutzung des Jahres-
    sechstels mit 6 % Lohnsteuer
Wenn neben den regelmäßigen Monatsbe-
zügen noch andere Bezüge (wie zB Über-
stundenvergütungen, Nachtarbeitszuschlä-
ge, Schmutz-, Erschwernis- und Gefahren-
zulagen etc) zur Auszahlung oder etwa 
Sachbezüge nur zwölf mal jährlich zur Ver-
rechnung gelangen, dann wird das begüns-
tigt (nur mit 6%) besteuerte Jahressechstel
durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der 
Regel nicht optimal ausgenutzt. In diesem 
Fall könnte in Höhe des restlichen Jahres-
sechstels noch eine Prämie ausbezahlt 
werden, die nur mit 6% versteuert werden 
muss.

2. Prämien für Diensterfindungen und
    Verbesserungsvorschläge mit 6 % 
    Lohnsteuer
Für die steuerbegünstigte Auszahlung (mit 
6% Lohnsteuer) der Prämien für Dienster-
findungen und Verbesserungsvorschläge
steht ein zusätzliches, um 15% erhöhtes 
Jahressechstel zur Verfügung. Allzu triviale 
Ideen werden von den Lohnsteuerprüfern 
allerdings nicht als prämienwürdige Verbes-
serungsvorschläge anerkannt.

3. Zukunftssicherung für Dienstnehmer
    bis 300 € steuerfrei
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherungen (ein-

des Nettoproduktionswertes (unter Berück-
sichtigung bestimmter Selbstbehalte) über-
steigen. Der Antrag muss spätestens 5 Jah-
re nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Vergütungsanspruch entstanden 
ist, beim zuständigen Finanzamt eingebracht 
werden (Formular ENAV 1).

Ab dem Jahr 2011 ist die Energieabgaben-
vergütung nur mehr für Produktionsbetriebe
möglich, wobei nur jene Energieträger be-
günstigt sind, die unmittelbar für den Produk-
tionsprozess verwendet werden.   

schließlich Zeichnung eines Pensions-
Investmentfonds) durch den Arbeitgeber für 
alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen 
von Arbeitnehmern ist bis zu 300 € pro Jahr 
und Arbeitnehmer nach wie vor steuer-
frei.

Achtung: Wenn die ASVG-
Höchstbeitragsgrundlage noch nicht über-
schritten ist, besteht für die Zahlungen, wenn 
sie aus einer Bezugsumwandlung stammen, 
Sozialversicherungspflicht.

4. Weihnachtsgeschenke bis maximal
    Euro 186 steuerfrei
(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer 
sind innerhalb eines Freibetrages von    
186 € jährlich lohnsteuer- und sozialver-
sicherungsfrei, wenn es sich um Sachzu-
wendungen handelt (zB Warengutscheine, 
Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer 
steuerpflichtig.

Achtung: Wenn die Geschenke an Dienst-
nehmer über bloße Aufmerksamkeiten (zB 
Bücher, CDs, Blumen) hinausgehen, besteht 
auch Umsatzsteuerpflicht.

Steuertipps für Arbeitgeber
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5. Betriebsveranstaltungen (zB Weih
    nachtsfeiern) bis 365 € pro
    Arbeitnehmer steuerfrei
Für die Teilnahme an Betriebsveranstal-
tungen (zB Betriebsausflug, Weihnachtsfei-
er) gibt es pro Arbeitnehmer und Jahr einen 
Steuerfreibetrag von 365 €. Denken Sie bei 
der betrieblichen Weihnachtsfeier daran, 
dass alle Betriebsveranstaltungen des gan-
zen Jahres zusammengerechnet werden. 
Ein eventueller Mehrbetrag ist steuerpflichti-
ger Arbeitslohn.

6. Kinderbetreuungskosten: 500 €
    Zuschuss des Arbeitgebers steuerfrei
Leistet der Arbeitgeber für alle oder be-
stimmte Gruppen seiner Arbeitnehmer einen 
Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann ist 
dieser Zuschuss bis zu einem Betrag von 
500 € jährlich pro Kind bis zum zehnten 
Lebensjahr von Lohnsteuer und SV-
Beiträgen befreit. Voraussetzung ist, dass 
dem Arbeitnehmer für das Kind mehr als
sechs Monate im Jahr der Kinderabsetzbe-
trag gewährt wird. Der Zuschuss darf nicht 
an den Arbeitnehmer, sondern muss direkt 
an eine institutionelle Kinderbetreuungs-
einrichtung (zB Kindergarten), an eine pä-
dagogisch qualifizierte Person oder in 
Form eines Gutscheines einer institutionel-
len Kinderbetreuungseinrichtung geleistet 
werden. 

1. Sonderausgaben bis maximal 2.920 €
   (Topf-Sonderausgaben) noch bis Ende
   2011 bezahlen
Die üblichen (Topf-)Sonderausgaben sind: 
Kranken-, Unfall- und Lebensversicherun-
gen; Wohnraumschaffung und Wohnraum-
sanierung. Junge Aktien und Genussscheine 
bzw Wohnbauaktien und Wohnbauwandel-
schuldverschreibungen (deren Erträge bis zu 
4% des Nominales aber weiterhin KESt-frei 
sind) gehören ab 2011 nicht mehr zu den 
steuerlich absetzbaren (Topf-) Sonderaus-
gaben.

Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher ver-
doppelt sich der persönliche Sonderaus-
gaben-Höchstbetrag von 2.920 € auf  
5.840 €. Ab drei Kinder erhöht sich der Son-
derausgabentopf um 1.460 € pro Jahr. Aller-
dings wirken sich die Topf-Sonderausgaben 
nur zu einem Viertel einkommensmin-
dernd aus.

7. Steuerfreier Werksverkehr
   „Jobticket“
Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
wurde ab 2011 die Möglichkeit geschaffen, 
dass der Arbeitgeber seine Arbeitneh-
mer für die Wegstrecke Wohnung – Ar-
beitsstätte – Wohnung mit einem Mas-
senbeförderungsmittel befördern lässt
(zB durch Bezahlung einer nicht übertrag-
baren Streckenkarte), ohne dass dies zu 
einem steuerpflichtigen Sachbezug führt. 
Voraussetzung dafür ist, dass dem Arbeit-
nehmer dem Grunde nach das Pendler-
pauschale zusteht (das Formular L 34 ist 
zum Lohnkonto zu nehmen); die Rechnung 
muss auf den Arbeitgeber lauten und hat 
insbesondere den Namen des Arbeitneh-
mers zu beinhalten.

Achtung: Der Kostenersatz des Arbeitge-
bers stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.

Ab einem Einkommen von 36.400 € vermin-
dert sich auch dieser Betrag kontinuierlich 
bis zu einem Einkommen von 60.000 €, ab 
dem überhaupt keine Topf-
Sonderausgaben mehr zustehen.

2. Sonderausgaben ohne Höchstbetrag
Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhän-
gig vom Einkommen und neben dem „Son-
derausgabentopf“ sind etwa Nachkäufe von 
Pensionsversicherungszeiten (Kauf von 
Schul- und Studienzeiten) und freiwillige 
Weiterversicherungsbeiträge in der Pen-
sionsversicherung absetzbar. 

3. Renten, Steuerberatungskosten und
    Kirchenbeitrag
Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben 
sind weiterhin bestimmte Renten (zB Kauf-
preisrenten nach Ablauf bestimmter steuerli-

Steuertipps für alle Steuerpflicht igen
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cher Fristen, vom Erben zu bezahlende Ren-
tenlegate) sowie Steuerberatungskosten. 
Kirchenbeiträge (auch wenn sie an ver-
gleichbare Religionsgesellschaften in der 
EU/EWR bezahlt werden) sind mit einem 
jährlichen Höchstbetrag von 200 € begrenzt. 
Ab 2012 wird der Höchstbetrag auf 400 €

angehoben. Wenn Sie daher jährlich z.B. 
300 € p.a. Kirchensteuer bezahlen, sollten 
sie zwecks steuerlicher Optimierung heuer 
nur 200 € und in 2012 dafür 400 € bezahlen.

4. Spenden als Sonderausgaben
Die steuerliche Absetzbarkeit von Privat-
spenden an bestimmte begünstigte Orga-
nisationen (insbesondere an Forschungs-
einrichtungen und der Erwachsenenbildung 
dienende Lehreinrichtungen, die in einer vom 
BMF veröffentlichten Liste aufscheinen, wei-
ters an Universitäten, diverse Fonds, Muse-
en, Bundesdenkmalamt etc) ist nicht mit 
einem Absolutbetrag, sondern mit 10 % des 
Vorjahreseinkommens begrenzt. Bereits im 
Betriebsvermögen abgesetzte Spenden (= bis 
zu 10% des Vorjahresgewinnes; siehe oben) 
kürzen den Rahmen der als Sonderausgaben 
(= bis zu 10% des Vorjahreseinkommens) 
absetzbaren Spenden.

Seit 2009 können auch private Spenden an 
Vereine oder Einrichtungen, die selbst mild-
tätige Zwecke verfolgen bzw Ent-
wicklungs- bzw Katastrophenhilfe betrei-
ben oder für diese Zwecke Spenden sam-
meln, als Sonderausgabe von der Steuer 
abgesetzt werden. Diese begünstigten 
Spendenempfänger müssen sich ebenfalls 
beim Finanzamt registrieren und werden auf 
der Homepage des BMF 
(http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/)
veröffentlicht. Auch diese Spenden sind mit 
10% des Einkommens des unmittelbar 
vorangegangen Jahres begrenzt, können 
aber zusätzlich zu den bereits als Be-
triebsausgaben abgesetzten gleichartigen 
Spenden geltend gemacht werden. Bei Un-
ternehmen werden auch Sachspenden an-
erkannt, bei Privaten hingegen nur Geld-
spenden.

TIPP: Wer steuerlich begünstigt lieber an 
Tierheime, freiwillige Feuerwehren und Lan-
desfeuerwehrverbände sowie Organisatio-
nen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Ar-
tenschutz widmen, spenden will, sollte mit 
seiner Spende noch bis 2012 zuwarten. Ab 
2012 sind dann auch Spenden an die ge-
nannten Organisationen steuerlich absetz-
bar. Die Höchstgrenze von 10 % des Vorjah-
resgewinnes bzw –einkommens gilt ab 2012 
aber einheitlich für alle begünstigten Spen-

den, unabhängig davon, ob sie im Betriebs-
oder im Privatvermögen getätigt werden.

5. Außergewöhnliche Belastungen noch
    2011 bezahlen
Außergewöhnliche Ausgaben zB für 
Krankheiten und Behinderungen (Kosten 
für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung), 
für Zahnbehandlungen oder medizinisch 
notwendige Kuraufenthalte können, soweit 
sie von der Versicherung nicht ersetzt wer-
den, im Jahr der Bezahlung steuerlich als 
außergewöhnliche Belastungen abgesetzt 
werden. Steuerwirksam werden solche Aus-
gaben jedoch erst dann, wenn sie insgesamt 
einen vom Einkommen und Familienstand 
abhängigen Selbstbehalt (der maximal 12% 
des Einkommens beträgt) übersteigen. 

TIPP: Bestimmte außergewöhnliche Belas-
tungen (zB Behinderungen, Katastrophen-
schäden, Kosten der auswärtigen Be-
rufsausbildung der Kinder) sind ohne Kür-
zung um einen Selbstbehalt absetzbar.

6. Kinderbetreuungskosten
    steuerlich absetzbar
Betreuungskosten für Kinder bis zum 
zehnten Lebensjahr können als außerge-
wöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt bis 
zu einem Betrag von  2.300 € pro Kind und 
Jahr steuerlich abgesetzt werden (abzüglich 
des eventuell vom Arbeitgeber geleisteten 
steuerfreien Zuschusses iHv 500 €). Die 
Betreuung muss in privaten oder öffentli-
chen Kinderbetreuungseinrichtungen (zB 
Kindergarten, Hort, Halbinternat, Vollinter-
nat) erfolgen oder von einer pädagogisch 
qualifizierten Person durchgeführt werden. 
Absetzbar sind nicht nur die unmittelbaren 
Betreuungskosten, sondern auch Verpfle-
gungskosten, Bastelgeld, Kosten für Kurse, 
bei denen die Vermittlung von Wissen und 
Kenntnissen oder die sportliche Betätigung 
im Vordergrund steht (zB Computerkurse, 
Musikunterricht, Fußballtraining). Weiterhin 
nicht abzugsfähig sind das Schulgeld und 
Kosten für den Nachhilfeunterricht. Die Be-
rücksichtigung einer Haushaltsersparnis
kann aus verwaltungsökonomischen Grün-
den unterbleiben.

TIPP: Sämtliche Kosten für die Ferien-
betreuung 2011 unter pädagogisch qualifi-
zierter Betreuung (zB auch Kosten der Ver-
pflegung und Unterkunft, Sportveranstaltun-
gen, Fahrtkosten für den Bus zum Ferienla-
ger) können nach einem aktuellen BMF-
Erlass steuerlich geltend gemacht werden.
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7. Spekulationsverluste realisieren
Wer im Jahr 2011 einen steuerpflichtigen
Spekulationsgewinn (über die Freigrenze 
von 440 € hinaus) realisiert hat (bei Liegen-
schaften beträgt die Spekulationsfrist im 
Regelfall 10 Jahre, sonst 1 Jahr), sollte ü-
berprüfen, ob dieser nicht noch durch die 
Realisierung eines Spekulationsverlustes
ausgeglichen werden kann. Zu diesem 
Zweck könnten zB Aktien, mit denen man 
derzeit im Minus ist und die in den letzten 12 
Monaten erworben wurden, verkauft werden 
(wobei Sie niemand daran hindert, diese 
einige Tage später wieder zurück zu kau-
fen). Auch der Verlust aus dem Verkauf ei-
nes innerhalb der letzten 12 Monate erwor-
benen Autos ist ein Spekulationsverlust, der 
mit steuerpflichtigen Spekulationsgewinnen 
aus Aktien- oder Grundstücksverkäufen 
gegen verrechnet werden kann.

ACHTUNG: Die im Rahmen der Budgetsa-
nierung eingeführte neue Besteuerung von 
Wertzuwächsen bei Aktien und sonstigen 
Kapitalanlagen tritt erst mit 1.4.2012 in Kraft. 
Für alle seit dem 1.1.2011 erworbenen Akti-
en und Investmentfonds wurde aber die 
Spekulationsfrist auf bis zu 15 Monate (= bis 
31.3.2012) verlängert. Dies bedeutet: Wenn 
Sie eine im Jänner 2011 angeschaffte Aktie 
erst im März 2012 (also nach 14 Monaten) 
verkaufen, müssen Sie den realisierten Spe-
kulationsgewinn mit bis zu 50 % Einkom-
mensteuer versteuern.

Weiters gilt bei allen anderen nach dem 
30.9.2011 und vor dem 1.4.2012 entgelt-
lich erworbenen Kapitalanlagen (insbe-
sondere Anleihen, Derivate) jede Veräuße-
rung oder sonstige Abwicklung (zB Glatt-
stellung, Differenzausgleich) als steuer-
pflichtiges Spekulationsgeschäft (Ein-
kommensteuer bis 50 %). Alle Veräußerun-
gen von Kapitalanlagen nach dem 
31.3.2012 unterliegen dann aber jedenfalls 
schon der neuen Wertpapiergewinnsteuer 
von 25 %.

Wer als steuerehrlicher Anleger daher zB 
bei einer ab 1.1.2011 erworbenen Aktie (= 
Neuanlage) seinen Gewinn steuergünstig 
lukrieren will, sollte bis 1.4.2012 zuwarten, 
da der Kursgewinn dann nur mehr mit 25 %
und nicht mit bis zu 50 % besteuert wird. 

Wer noch heuer bzw. bis 31.3.2012 steuer-
wirksame Spekulationsverluste realisieren
möchte, um damit nach alter Rechtslage 
steuerpflichtige Spekulationsgewinne aus 
Kapitalanlagen oder andere Spekulations-
gewinne (z.B. aus Grundstücken) steuerfrei 
zu stellen, kann wie folgt vorgehen:
• Vor dem 1.1.2011 erworbene Alt-

Kapitalanlagen (Aktien, GmbH-Anteile, 
Anleihen, Derivate): Bei Veräußerung 
innerhalb eines Jahres mit Verlust ent-
steht ein steuerwirksamer Spekulati-
onsverlust.

• Nach dem 31.12.2010 erworbene Akti-
en und GmbH-Anteile: Bei Veräußerung 
mit Verlust vor dem 1.4.2012 entsteht 
ein steuerwirksamer Spekulationsver-
lust.

• Nach dem 1.1.2011 erworbene Anlei-
hen und Derivate: Bei Veräußerung in-
nerhalb eines Jahres mit Verlust vor 
dem 1.4.2012 entsteht ein steuerwirk-
samer Spekulationsverlust.

GSVG

Prämien
Jahres-
sechtel

Spenden

GFB
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1. Rückerstattung von Kranken-, Arbeits-
    losen- und Pensionsversicherungsbei-
    trägen 2008 bei Mehrfachversicherung
    bis Ende 2011
Wer im Jahr 2008 aufgrund einer Mehrfach-
versicherung (zB gleichzeitig zwei oder mehr 
Dienstverhältnisse oder unselbständige und 
selbständige Tätigkeiten) über die Höchst-
beitragsgrundlage hinaus Kranken-, Arbeits-
losen- und Pensionsversicherungsbeiträge 
geleistet hat, kann sich diese bis 31.12.2011 
rückerstatten lassen (11,4 % Pensionsversi-
cherung, 4 % Krankenversicherung, 3 % 
Arbeitslosenversicherung). Der Rückerstat-
tungsantrag für die Pensionsversicherungs-
beiträge ist an keine Frist gebunden und 
erfolgt ohne Antrag automatisch bei Pensi-
onsantritt. 

Achtung: Die Rückerstattung ist grundsätz-
lich lohn- bzw einkommensteuerpflichtig!

2. Werbungskosten noch vor dem
    31.12.2011 bezahlen
Werbungskosten müssen bis zum 
31.12.2011 bezahlt werden, damit sie heuer 
noch von der Steuer abgesetzt werden kön-
nen. Denken Sie dabei insbesondere an 
Fortbildungskosten (Seminare, Kurse, 
Schulungen etc samt allen damit verbunde-
nen Nebenkosten, wie Reisekosten und 
Verpflegungsmehraufwand), Familienheim-
fahrten, Kosten für eine doppelte Haus-
haltsführung, Telefonspesen, Fachlitera-
tur, beruflich veranlasste Mitgliedsbeiträge
etc. Auch heuer geleistete Vorauszahlun-
gen für derartige Kosten können noch heuer 
abgesetzt werden. Auch Ausbildungskos-
ten, wenn sie mit der beruflichen oder einer 
verwandten Tätigkeit in Zusammenhang 
stehen, und Kosten der Umschulung kön-
nen als Werbungskosten geltend gemacht 
werden.

3. Arbeitnehmerveranlagung 2006 sowie
Rückzahlung von zu Unrecht einbehalte-
ner Lohnsteuer des Jahres 2006
beantragen
Wer zwecks Geltendmachung von Steuer-
vorteilen, wie 
• Steuerrefundierung bei schwanken-

den Bezügen (Jahresausgleichseffekt);
• Geltendmachung von Werbungskos-

ten, Pendlerpauschale, Sonderaus-
gaben, außergewöhnlichen Belas-
tungen;

• Verlusten aus anderen Einkünften, 
zB Vermietungseinkünften; 

• Geltendmachung von Alleinverdie-
ner- bzw Alleinerzieherabsetzbetrag 
bzw des Kinderzuschlags dazu;

• Geltendmachung des Unterhaltab-
setzbetrages;

• Geltendmachung von Negativsteuern
eine Arbeitnehmerveranlagung bean-
tragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit. Am 
31.12.2011 endet daher die Frist für den 
Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 
2006.

Steuertipps für Arbeitnehmer


